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Das Bundesverwaltungsgericht, der Gesetzgeber und 
tätowierte Polizisten1

Dr. JörgMichael Günther

Wie kaum ein anderes Thema zeigt die Frage der Eignung täto
wierter Bewerber um die Einstellung in den Polizeivollzugs
dienst, welche Rolle die Grundrechte im Rahmen des öffent
lichen Dienstrechts haben. Sie spielen natürlich auch eine 
Rolle, wenn sich ein schon auf Lebenszeit verbeamteter Polizist 
in dem in Sommeruniform sichtbaren Bereich tätowieren lassen 
will. Nunmehr hat das BVerwG in dem sog. „AlohaFall“, be
nannt nach dem beabsichtigten Schriftzug für das Unter
armTattoo des Klägers, seine lange erwartete Grundsatzent
scheidung gefällt (BVerwG, ZBR 2020, 426 – in diesem Heft). 
Der Beitrag betrachtet das zum bayrischen Beamtenrecht er
gangene Urteil des BVerwG in seinen (bundesweiten) Auswir
kungen für den Polizeivollzugsdienst. 

I. Einleitung

Das Phänomen der Tätowierungen ist nach wie vor präsent. 
Während früher hauptsächlich nur Seefahrer und Kriminelle 
tätowiert waren, ist der Körperkult in der Gesellschaft quer 
durch alle Schichten durchaus verbreitet. 2 Gerade bei jüngeren 
Menschen hat die Verbreitung von Tätowierungen offenbar 
„die Mitte der Gesellschaft“ erreicht. 3 Die kunstvollen und lei
der oft weniger kunstvollen dauerhaften „Verzierungen“ des 
Körpers werfen – neben medizinischen, psychologischen und 
soziologischen Aspekten – auch komplexe juristische Fragen 
auf. 4 Die Kompatibilität von Körperschmuck mit Uniformen 
ist ein seit langem sehr umstrittenes Thema. 5 Die Pflicht zum 
Tragen von Dienstkleidung beschränkt in zulässiger Weise die 
freie Persönlichkeitsentfaltung. 6 Es stellt sich aber die Frage, 
ob ein Uniformträger oder ein Einstellungsbewerber (als poten
tieller Uniformträger) in seinem gesamten äußeren Erschei
nungsbild den Anforderungen des Amtes gerecht wird bzw. 
würde, wenn er offen Piercings, Ohrtunnel und Ähnliches trägt 
oder sichtbar bunt oder nicht bunt tätowiert ist. Die wichtige 
Legalitäts, Neutralitäts, und Repräsentationsfunktion einer 
Polizeiuniform kollidiert hier mit den Persönlichkeitsrechten, 
insbesondere mit dem zentralen Grundrecht auf freie Entfal
tung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) und – etwa bei Ein
stellungsbewerbern – mit Art. 12 Abs. 1 GG (Berufsfreiheit)/
Art. 33 Abs. 2 GG (Zugang zum Berufsbeamtentum). 7 Auch 
im öffentlichen Dienst gibt man schließlich seine Grundrechte 
nicht an der Pforte der Behörde ab. 8 Es stellt sich aber die Fra
ge, ob und ggf. wieweit man es dabei verfassungsrechtlich und 
dienstrechtlich als Person hinnehmen muss, dass eigene Grund
rechte aus dienstlichen Gründen beschränkt werden. Es liegt 
ein klassischer (Rechtsgüter)Konflikt vor, der an die Waage 
Justitias höchste Anforderungen stellt: Uniformen zielen schon 
ihrem Begriff nach darauf ab, aus sehr guten Gründen Unifor
mität herzustellen, während die im Fokus stehenden Tätowie
rungen Ausdruck der eigenen Individualität sind oder es jeden
falls theoretisch sein sollen. 9 Besonders umstritten sind dabei 
(schon unabhängig vom Motiv) Tätowierungen von Polizei
vollzugsbeamten im sichtbaren Bereich einer Sommeruniform, 
sofern es sich nicht um „MiniTattoos“ handelt. 10 

Der Umstand, dass sich in der Gesellschaft in einem erstaun
lichen hohen Maße Tätowierungen verbreitet haben, führt na

turgemäß dazu, dass sich bereits in zahlreichen Gerichts
verfahren Richter mit Tattoos von Einstellungsbewerbern zu 
beschäftigen hatten, was auch Thema einer juristischen Disser
tation war. 11 Im aktuellen Fall des BVerwG liegt eine Beson
derheit vor. Hier hat ein bereits im Dienst befindlicher bayri
scher Polizist in vorbildlicher, rechtstreuer Weise vor seiner 
geplanten UnterarmTätowierung mit dem Schriftzug „Aloha“ 
eine dienstrechtliche Klärung herbeiführen wollen. Dieses Ziel 
der Klärung wurde von ihm – allerdings vom Ergebnis her 
nicht in seinem Sinne – spätestens mit dem Urteil des BVerwG 
vom 14.5.2020 erreicht. 12 Der gesamte juristischprozessuale 
Klärungsprozess dauerte rund 6 ½ Jahre, da der Kläger im  
Oktober 2013 als Polizeioberkommissar erstmals seinen streit
befangenen Antrag auf Genehmigung der Tätowierung an das 
Polizeipräsidium Mittelfranken eingereicht hatte. 13 Unabhän
gig davon, wie man zu Tätowierungen bei Polizeibeamten 
steht, muss man den langen Atem des tätowierwilligen Ord
nungshüters bewundern. Nicht klärungsbedürftig war und ist, 
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